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Stand: 01.01.2025 

Stationäre Leistungen (§ 43 SGB XI)  
 

 
Wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht mehr ausreicht, kann es notwendig werden, 

in ein Pflegeheim umzuziehen. 

Bei Einstufung in einen Pflegegrad beteiligt sich die Pflegekasse an den Kosten der Pflege bei 

einer Heimunterbringung. 
 

 

 

 

 

Beträge monatlich 
 

 

Über den Zuzahlungsbetrag der Pflegekasse hinaus anfallende Kosten, muss der 

Pflegebedürftige selbst tragen. 

 pflegebedingte Kosten (pflegebedingter Eigenanteil) 

 
Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen (§ 43c) 

ab dem 01.01.2024 bezuschusst die Pflegekasse den pflegebedingten Eigenanteil der 

Bedürftigen mit den Pflegegraden 2 bis 5 wie folgt: 

 
vom   1. Monat bis einschließlich 12. Monat   15 % 

vom 13. Monat bis einschließlich 24. Monat   30 %  

vom 25. Monat bis einschließlich 36. Monat   50 % 
ab dem 37. Monat                                                       75 %  

 
 Kosten der Unterkunft und Verpflegung (sog. Hotelkosten) 

 

 Investitionskosten 

 
 Ausbildungszuzahlung nach Pflegeberufegesetz (PflBG) 

 
 

 

 

 

    
 

PG 1 
 

PG 2 
 

PG 3 
 

PG 4 
 

PG 5 

 

Pflegeheim 
 

131 € 
 

805 € 
 

1.319 € 
 

1.855 € 
 

2.096 € 


